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Absehen von Kindesschutzmassnahmen






Auszug aus dem 







Seite    

Protokoll der Vormundschaftsbehörde 



Blatt   

Entscheiddatum:





Sitzung vom:









Geschäft Nr.:

Personalien:

XY, geb. (Geb.-Datum), von (Heimatort), whft. in (Gemeinde), 



(Strasse)


Thema:

Abklärung der Notwendigkeit von Kindesschutzmassnahmen 

Sachverhalt:
Die Vormundschaftsbehörde erhielt am … eine Meldung der Polizei BL (Variante: der Schule / der Privatperson …) zur Abklärung der Notwendigkeit von Kindesschutzmassnahmen. Daraus kann entnommen werden, dass während eines Streites zwischen den Eltern von XY der Kindsvater die Kindsmutter geschlagen und eventuell auch gewürgt habe. XY habe sich während der Tatzeit in seinem Zimmer befunden und geschlafen. 

Die Sozialberatung wurde beauftragt, die Situation abzuklären und Bericht zu er​statten. Dem Bericht der Sozialbera​tung kann zusammenfassend folgendes ent​nommen werden: 


(Variante, falls kein Sozialdienst vorhanden: Die Vormundschaftsbehörde traf verschiedene Abklärungen. Dabei präsentieren sich folgende Fakten:)

Anlässlich eines Hausbesuches bei den Ehegatten … am … erklärte die Kindsmutter, es sei eigentlich nicht nötig gewesen, damals die Polizei zu rufen. Ihr Mann und sie hätten in der Zwischenzeit die Angelegenheit geklärt, und solche Vorfälle würden nicht mehr vorkommen. Während des Gesprächs mit den Kindseltern kam auch XY dazu, er machte einen gesunden und fröhlichen Eindruck. Die Eltern beschäftigen sich liebevoll mit ihm und gingen in angemessener Weise auf seine Bedürfnisse ein.  
Erwägungen:
Aus den obigen Ausführungen geht hervor, dass die Kindseltern beide eine gute und enge Beziehung zu XY haben und sie bezüglich ihrer Probleme untereinander selbst für Abhilfe sorgen werden. 
Dispositiv:
Demgemäss beschliesst die Vormundschaftsbehörde:


://:   
Für XY sind im heutigen Zeitpunkt keine Kindesschutzmass-
nahmen zu treffen.
Rechtsmittel-
Rechtsmittelbelehrung:
belehrung:
Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen seit Erhalt beim Kantonalen Vormundschaftsamt, Schlossstrasse 3, 4133 Pratteln, schriftlich begründete Beschwerde erhoben werden. Das Verfahren vor dem Kantonalen Vormundschaftsamt ist kostenpflichtig.

Verteiler:
Protokollauszüge an:


-  Eltern

- Kantonales Vormundschaftsamt, Schlossstrasse 3, 4133 Pratteln 



versandt am:





VORMUNDSCHAFTSBEHÖRDE …….
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Schreiber/In:
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